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Haushaltssatzung der Stadt Passau 

für das Haushaltsjahr 2019 
 
 
 
Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Stadt Passau 

folgende 
  

Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2019 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit € 173.834.000,-- 
 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen       
 und Ausgaben mit  € 31.881.451,-- 
 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des städt. Eigenbetriebes „Klinikum Passau“ schließt: 
 
im Erfolgsplan in den Erträgen mit € 208.358.119,-- 
                        in den Aufwendungen mit € 208.357.661,-- 
                        somit Überschuss € 456,-- 
 
im Vermögensplan in den Einnahmen und 
    Ausgaben mit                      € 26.250.000,-- 
 
 

§ 2 
 
Im Vermögenshaushalt bzw. in den Vermögensplänen wird der Gesamtbetrag der Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen 
 
a) bei der Stadt Passau auf   € 0,-- 
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum  auf € 0,-- 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt bzw. in den Ver-
mögensplänen wird 
 
a) bei der Stadt Passau auf  € 1.820.000,-- 
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum  auf € 23.625.000,-- 
festgesetzt. 
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§ 4 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
 a) für land- und forstwirtschaftliche  Betriebe (A) 300 v. H. 
 b) für die Grundstücke (B) 390 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer   400 v. H. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haus-
halts- bzw. Wirtschaftsplänen wird 
 
a) bei der Stadt Passau auf  € 10.000.000,-- 
b) beim  städt. Eigenbetrieb Klinikum  auf € 0,-- 
    festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Ausgabemittel des Vermögenshaushalts und der Vermögenspläne dürfen erst in Anspruch ge-
nommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahme gesichert ist. 
 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung der Stadt wird hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung be-
kannt gegeben. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen im Neuen Rathaus, Zimmer 327, Rathaus-
platz 3, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
Passau, den  09.01.2019  
 
 
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Außenbereichssatzung „Einöder Straße“, Gmkg. Heining 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 i.V. mit § 1 Abs. 8 BauGB 
sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 13 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB und 
§ 35 Abs. 6 BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt Passau hat in seiner Sitzung am 
04.12.2018 die  Aufstellung der Außenbereichssatzung „Einöder Straße“, Gemarkung Heining, 
beschlossen. 
 
Gegenstand dieser Satzung sind die weitgehend bebauten Bereiche beidseits der Einöder Straße 
in der Gemarkung Heining.  
 
Der Planentwurf inkl. städtebaulicher Begründung kann in der Zeit vom 25.01.2019  bis ein-
schließlich 25.02.2019  während der Dienststunden vor dem Zimmer 206 des Neuen Rathau-
ses, II. Etage, Rathausplatz 3, 94032 Passau, eingesehen werden. Zudem sind die Unterlagen 
unter www.passau.de einsehbar.   
 
Auf Wunsch wird die Planung erläutert. Gleichzeitig ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben.  
 
Passau, den 09.01.2019  
 
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister  
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Bebauungsplan „Greppenweg“, Gmkg. Haidenhof, 5. Änderung 
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB so-
wie der öffentlichen Auslegung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 
Abs. 2 BauGB 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt Passau hat in seiner Sitzung am 26.06.2018  die 
Einleitung des Verfahrens zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Greppenweg“, Gmkg. Haidenhof be-
schlossen.  
 
Mit dieser Änderung sollen die bislang gültigen Festsetzungen in einem Teilbereich an der Fürstenzeller 
Straße (Fl.Nr. 809) überarbeitet und insbesondere die bislang hier bestehende Begrenzung der max. zulässi-
gen Wohneinheiten auf 11 Wohneinheiten (WE) erhöht werden, um eine entsprechend zeitgemäße Wohnbe-
bauung realisieren zu können.   
 
Da mit der vorliegenden Nachverdichtung ein „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gem. § 13 a BauGB 
vorliegt, erfolgt die Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 i.V.m. § 13 a BauGB. Auf die Durch-
führung einer Umweltprüfung im Sinne von § 2 Abs. 4 BauGB bzw. der Aufstellung eines Umweltberichtes 
nach § 2 a BauGB wird daher gem. § 13 Abs. 3 BauGB verzichtet. 
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Der o.a. Bebauungsplan mit Begründung liegt vom 25.01.2019 bis einschließlich 25.02.2019  während der 
Dienststunden vor dem Zimmer 206 des Neuen Rathauses, II. Etage, Rathausplatz 3, 94032 Passau öffentlich 
aus. Zudem können die Unterlagen unter www.passau.de eingesehen werden.  
 
Während der o.a. Auslegung können Anregungen bzw. Stellungnahmen von jedermann vorgebracht werden.  
Nach der Auslegungsfrist eingegangene Anregungen bzw. Stellungnahmen können evtl. nicht mehr berück-
sichtigt werden.  
 
Passau, den 11.01.2019 
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister  
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Bebauungsplan „Bahnhofsvorplatz II“, Gmkg. St. Nikola, 1. Änderung;  
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit dieser Bebauungsplanänderung werden zur Attraktivitätssteigerung der ehem. Donaupassage (Fl.Nr. 
92/13 Gmkg. St. Nikola, „Bahnhofstraße 24 – 28“) Überdachungen, Vorbauten, Auskragungen sowie weite-
ren Gestaltungsmaßnahmen an der Fassade ermöglicht.  
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 17.12.2018 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 
Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennut-
zungsplans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit 
des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren 
oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder be-
wertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens 
von Einfluss gewesen ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Ab-

satz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, 
§ 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn  
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a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öf-

fentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch un-
erheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
gefehlt haben, 

c) (weggefallen) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer ei-

ner angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die An-
nahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die aus-
zulegenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale In-
ternetportal des Landes zugänglich sind, 

f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a 
Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteili-
gung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer 

Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 
Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist 
eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Be-
gründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst, ei-

ne Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die 
Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder 
an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebau-
ungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan 

verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 

sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Be-
kanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 

Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, 
aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  
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1. (weggefallen) 

 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Bebau-

ungsplans unbeachtlich. 
 

3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß 
durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durchge-
führt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne 
Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls 
besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als 

zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die 
Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Be-
bauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwä-
gungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von 
Fehlern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 
 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 10. Januar 2019              
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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